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brauchmäßige Gewohnheit ausdrücklich. In diesem Fall hat sich die

heutige positive Bewertung manchen alten Brauchtums also auch
juristisch konkretisiert.
Die «Volksbewegung» für die gebüßten Sägemehlstreuer führte dazu,
daß an der «alten Fastnacht» 1972 eine Geldsammlung durchgeführt
wurde, welche ungefähr den Betrag der geschuldeten Buße ergab5. In
anderen brauchtümlichen Bereichen war man jedoch weniger feinfühlig.
Als nämlich im gleichen Jahre 1972 eine Hochzeit schon in der Nacht
und frühmorgens mit Böllerschüssen gefeiert wurde, welche den ganzen
Bezirk erdröhnen ließen, wurde allgemein über solche Rücksichtslosigkeit

und «Ausarten eines alten Brauches» in Presse und Tagesgespräch

vom Leder gezogen. Es ging eben hier nicht mehr um die Schadenfreude
über einen «gerügten» Dorfgewaltigen!
Ob in einem solchen Fall das Brauchtum auch von Strafe frei ist, hängt
von der Interpretation von § 18 des Strafgesetzes ab, wo es heißt: «Wer
durch Lärm, unbefugtes Schießen oder anderen Unfug die Ruhe stört...,
wird mit Haft oder mit Buße bestraft.» Auch das «Pfingstspritzen» u.ä.
dürfte übrigens nicht ungefährlich sein, da § 15 bestimmt: «Wer
vorsätzlich durch Werfen von Gegenständen oder Ausgießen von Flüssigkeiten

Personen gefährdet, verunreinigt oder sonstwie belästigt, wird
mit Haft oder Buße bestraft. » Ob eine mildere Beurteilung per analogiam
auf Grund von § 8 statthaft ist, werden die Juristen entscheiden müssen.

5 Wie Anm. 1.

Druckfehler- Im Artikel «Volkskundliches zum Automobil» von Eduard Strübin (oben S. iff.)
berichtigung muß der letzte Satz lauten : «Wer sich auf seine Problematik einläßt, ...»
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